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I. Name und Sitz 
 

Art. 1 Unter dem Namen „Ehemaligenverein der Jungwacht Meggen“ 
besteht ein Verein im Sinne von Art. 60ff. ZGB. 

 
Art. 2 Der Sitz des Vereins ist Meggen LU 

 
 
 
II. Zweck 
 

Art. 3 Der Verein ist politisch und religiös neutral und bezweckt: 
 
a. Kontaktpflege unter den Ehemaligen Vereinsmitgliedern der 

Jungwacht Meggen. 
 

b. Pflege der Beziehungen unter den Mitgliedern. 
 

c. Unterstützende und beratende Funktion zu Gunsten der 
Jungwacht Meggen in Meggen. 

 
 
 
III. Mittel und Haftbarkeit 
 

Art. 4 Die Mittel des Vereins sind: 
 
a. Mitgliederbeiträge 

 

b. Vereinsvermögen 
 

c. Gönnerbeiträge 
 
 

Art. 5  Für die Verbindlichkeiten des Vereins ist nur dessen Vermögen 
haftbar. Jede persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlos-
sen. 

 
 
 

IV. Mitgliedschaft 
 

Art. 6  Der Verein besteht aus: 
 
a. Aktivmitgliedern 

 

b. Ehrenmitgliedern 
 

c. Gönnern 
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Art. 7 a. Als Aktivmitglieder können ehemalige Mitglieder, Leiter oder 
„Präses“, die in dessen Funktion zum Wohle der Kinder im 
Verein der Jungwacht Meggen tätig waren aufgenommen 
werden. 

 

b. Als Ehrenmitglieder können Personen, die sich um den Verein 
besonders verdient gemacht haben, aufgenommen werden. 

 

c. Als Gönner gelten natürliche und juristische Personen, die 
den Verein finanziell oder materiell unterstützen. 

 

d. Mitglieder der Jungwacht Meggen, die nicht nach Lit. a. tätig 
waren, können auf Antrag durch die Generalversammlung als 
Aktivmitglieder aufgenommen werden. 

 
 

Art. 8 a. Wer dem Verein als Aktivmitglied beitreten will, hat sich an 
den Vereinsaktivitäten zu integrieren. 

 

b. Ehrenmitglieder werden vom Vorstand oder von der General-
versammlung ernannt.  

 
 

Art. 9 Die Mitgliedschaft erlischt durch: 
 
a. Todesfall 

 

b. Schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand 
 
 

Art. 10 Ausgetretene Mitglieder sind für das laufende Rechnungsjahr voll 
beitragspflichtig.  

 
 
 
V. Rechte und Pflichten 
 

Art. 11 Alle Aktivmitglieder besitzen das Stimm- und Wahlrecht in Ver-
einsangelegenheiten. Sie haben das Recht, Anträge zu stellen und 
zur Abstimmung bringen zu lassen. 

 
 
Art. 12 Ehrenmitglieder haben gleiche Rechte wie Aktivmitglieder. 
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Art. 13 Die finanziellen Verpflichtungen der Mitglieder sind: 
 

a. Der Jahresbeitrag wird durch die Generalversammlung fest-
gelegt.  

 

b. Freiwillige Beiträge. 
 

c. Ehren- und Vorstandsmitglieder sind von den Beitragspflich-
ten enthoben. 

 
 

Art. 14 Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins sowie 
deren der Jungwacht Meggen zu wahren und zu fördern. 

   Sie haben ihren finanziellen Verpflichtungen pünktlich nachzu-
kommen. 

   Sie anerkennen durch Eintritt in den Verein dessen Statuten. 
 
 
 
VI. Organisation und Verwaltung 
 

Art. 15 Die Organe des Vereins sind: 
 

a. Die Generalversammlung 
 

b. Der Vorstand 
 

c. Die Rechnungsrevisoren (2) 
 
 

Art. 16 Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich statt. Der 
Vorstand bestimmt Ort und Datum der Durchführung. Die Einla-
dung zur Generalversammlung hat schriftlich, mindestens 30 Ta-
ge vor dem festgesetzten Termin zu erfolgen. Der Einladung sind 
die Traktandenliste beizulegen. 

 
 

Art. 17 Eine ausserordentliche Generalversammlung kann der Vorstand 
oder ein Fünftel der Mitglieder verlangen. Die Einladung muss 
schriftlich, unter Angabe der Traktanden erfolgen. 

 
 

Art. 18 Die ordentliche Generalversammlung beschliesst über alle Ge-
schäfte, welche nicht ausdrücklich einem andern Organ vorbehal-
ten sind. 
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Art. 19 Anträge an die Generalversammlung sind dem Vorstand spätes-
tens 20 Tage vor der Generalversammlung schriftlich einzurei-
chen. 

 
 

Art. 20 Die Wahlen und Abstimmungen erfolgen in der Regel durch offe-
nes Handmehr. Der Präsident stimmt nicht, hat aber bei Stim-
mengleichheit Stichentscheid. 

 
 

Art. 21 Eine Statutenrevision kann mit zwei Dritteln Stimmenmehrheit 
der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden. 

 
 
Art. 22 Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt ein Jahr mit steter Wie-

derwählbarkeit. Der Präsident wird von der Generalversammlung 
gewählt. Der übrige Vorstand konstituiert sich selbst. Er setzt 
sich zusammen aus mindestens drei Aktivmitgliedern: 
 
a. dem Präsidenten 

 

b. dem Aktuar 
 

c. dem Kassier 
 

Der Vorstand ist berechtigt, für besondere Aufgaben weitere Mit-
glieder als Beisitzer bei zuziehen. Sie haben nur beratende Stim-
me.  

 
 

Art. 23 Der Präsident leitet die Versammlungen, sorgt für den Vollzug 
der gefassten Beschlüsse und vertritt den Verein gegen aussen. 
Der Aktuar führt das Protokoll und die Korrespondenz; ausser-
dem ist er verantwortlich für die Archivierung der Akten. Der 
Kassier führt Kasse und Rechnung.  

 
 

Art. 24 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn drei seiner Mitglieder an-
wesend sind. 

 
 

Art. 25 Die beiden Rechnungsrevisoren überprüfen das Kassawesen und 
erstatten der Generalversammlung Bericht und Antrag. Die 
Amtsdauer beträgt ein Jahr mit steter Wiederwählbarkeit. Das 
Vereinsjahr ist 01. April  -  31. März.  
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Art. 26 Wenn es die Verhältnisse erfordern, können zur Verfolgung von 
gemeinsamen Zielen oder für bestimmte Aufgaben Kommissionen 
gebildet werden. Die Wahl der Mitglieder erfolgt gemäss Art. 19 
dieser Statuten. 

 
 
 
VII. Auflösung und Liquidation 
 

Art. 27 Eine allfällige Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss an 
der ordentlichen Generalversammlung, an der mindestens die 
Hälfte aller Aktivmitglieder teilnehmen und der Beschluss mit 
einer Zweidrittel-Stimmenmehrheit der Anwesenden gefällt wird. 
Ist die ordentliche Generalversammlung nicht beschlussfähig, so 
muss eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen 
werden. Diese entscheidet dann mit einer Zweidrittel-
Stimmenmehrheit aller anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der. 

 
 

Art. 28 Bei einer Auflösung des Vereins geht das gesamte Vereinsvermö-
gen an die Jungwacht Meggen. 

 
 
 
VIII. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

Art. 29 Diese Statuten, genehmigt an der Gründungsversammlung am 
27. April 2005 in Meggen, treten sofort in Kraft. 

 
 
 
 
 
Meggen, 27.04.2005 
 
 
 
 
 
Der Präsident  Der Aktuar 
Andreas Schnider  Adrian Gautschi 


